
Informationen zur Landtagswahl 2026 
 
 
Wahlscheine 
 

Wahlscheine können bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 15.00 Uhr, beantragt 
werden. Hierzu ist im Bürgerbüro im Rathaus in Herbrechtingen am Freitag, 06. März 
2026 von 13.00 bis 15.00 Uhr ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist oder er diesen verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Hierzu ist im Bürgerbüro im Rathaus 
in Herbrechtingen am Samstag, 07. März 2026 von 11.00 bis 12.00 Uhr ein 
Bereitschaftsdienst eingerichtet. 

 
Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 3 Landeswahlordnung kann ein eingetragener 
Wahlberechtigter einen Wahlschein noch bis zum Wahltag am 08.03.2026,  
15.00 Uhr beantragen, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung das 
Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann. Dieser Personenkreis kann am Wahltag von 8.00 bis 15.00 Uhr im Bürgersaal 
des Rathauses in Herbrechtingen einen Wahlschein beantragen. 

 
 
Wahlbezirke 
 
Für die Landtagswahl wurden wiederum folgende 10 Wahlbezirke gebildet: 
 

1. Kindergarten Bindsteinweg, Bindsteinweg 20, Herbrechtingen 
2. Bibrisschule – Foyer, Brückenstraße 10, Herbrechtingen 
3. Rathaus Herbrechtingen – Bürgersaal, Lange Straße 58, Herbrechtingen 
4. Wartbergschule – Zimmer 2, Donauschwabenstraße 4, Herbrechtingen 
5. Wartbergschule – Hort, Donauschwabenstraße 4, Herbrechtingen 
6. Kloster Herbrechtingen, Eselsburger Straße 10, Herbrechtingen 
7. Buchfeldschule - Foyer, Rottsteige 10, Bolheim 
8. Kindergarten St. Martin, Gassenäcker 1, Bolheim 
9. Rathaus Bissingen, Hauptstraße 28, Bissingen 
10. Rathaus Hausen, Kirchstraße 22, Hausen 

 
Auf Ihrer Wahlbenachrichtigung ist abgedruckt, in welchem Wahlbezirk Sie wählen 
dürfen. 
ACHTUNG! Alle Wahlberechtigten, die bislang im Feuerwehrmagazin Bolheim gewählt 
haben dürfen dieses Mal im Kindergarten St. Martin wählen! 
 
 
Briefwahl 
 
Die Wahlbriefe müssen am Wahltag bis spätestens 18.00 Uhr bei der Stelle eingegangen 
sein, die auf dem roten Wahlbriefumschlag angegeben ist. 
 


